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Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Martins-
heim folgende 

 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der 

Gemeinde Martinsheim 
(BGS-WAS) 

 
1. Änderungssatzung vom 17.03.1999 mit Wirkung vom 01.04.1999; mit Wirkung vom 01.01.2002: 2. Änderungssatzung 
vom 05.12.2001; 
 
 

§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres 
Aufwands für die Herstellung der Wasser-
versorgungseinrichtung einen Beitrag, so-
weit der Aufwand nicht einer Erstattungs-
regelung nach Art. 9 KAG unterliegt. 
 

§ 2 
Beitragstatbestand 

 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare 
oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke erhoben, wenn für 
sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss 
an die Wasserversorgungseinrichtung be-
steht. Ein Beitrag wird auch für Grundstü-
cke erhoben, die an die Wasserversor-
gungseinrichtung tatsächlich angeschlossen 
sind oder die auf Grund einer Sonderver-
einbarung nach § 8 WAS an die Wasserver-
sorgungseinrichtung angeschlossen werden. 
 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

 
(1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des 

1. § 2 Satz 1, sobald das Grundstück an die 
Wasserversorgungseinrichtung ange-
schlossen werden kann; bei unbebauten 
Grundstücken jedoch mit der Maßgabe, 
dass eine Teilbeitragsschuld nach der 
Grundstücksfläche mit der Anschluss-
möglichkeit, eine weitere Teilbeitrags-
schuld nach der vorhandenen Geschoss-
fläche entsprechend Absatz 2 entsteht, § 
2 Satz 2 1. Alternative, sobald das 

Grundstück an die Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen ist, 

3. § 2 Satz 2 2. Alternative, mit Abschluss 
der Sondervereinbarung. 

 
(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der 
Bebauung oder der Nutzung des Grund-
stücks vorgenommen wird, die beitrags-
rechtliche Auswirkungen hat, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem Abschluss dieser 
Maßnahme. 
 

§ 4 
Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer zum Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. 
 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

 
(1) Der Beitrag wird nach der Grund-
stücksfläche und der Geschossfläche der 
vorhandenen Gebäude berechnet. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Au-
ßenmaßen der Gebäude in allen Geschossen 
zu ermitteln. Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. Dachgeschosse wer-
den nur herangezogen, soweit sie ausge-
baut sind. Gebäude oder selbstständige Ge-
bäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an die Was-
serversorgung auslösen oder die an die 
Wasserversorgung nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht zum Ge-
schossflächenbeitrag herangezogen; das gilt 
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nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich einen Wasseranschluss haben. 
Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die 
Gebäudefluchtlinie hinausragen. 
 
(3) Die beitragspflichtige Grundstücksflä-
che wird bei Grundstücken in unbeplanten 
Gebieten von mindestens 1500 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) auf das Sechsfa-
che der beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 1500 m², begrenzt. 
 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken 
wird der Beitrag zunächst nur nach der 
Grundstücksfläche veranlagt. 
 
(5) Bei Grundstücken, für die eine gewerb-
liche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das 
Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück 
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat. 
 
(6) Wird ein Grundstück vergrößert und 
wurden für diese Flächen noch keine Bei-
träge geleistet, so entsteht die Beitrags-
pflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle 
der Geschossflächenvergrößerung für die 
zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 
sowie im Falle des Absatzes 3 für die sich 
aus ihrer Vervielfachung errechnete Grund-
stücksfläche. Gleiches gilt auch für alle 
sonstigen Veränderungen, die nach Absatz 
2 für die Beitragsbemessung von Bedeu-
tung sind. 
 
(7) Wird ein unbebautes Grundstück, für 
das ein Beitrag nach Absatz 4 oder Absatz 
5 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Absatz 1 neu be-
rechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der 
Betrag gegenüberzustellen, der sich im 
Zeitpunkt des Entstehens der neu zu be-
rechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei 
Ansatz der nach Absatz 4 oder Absatz 5 
berücksichtigten Geschossfläche ergeben 
würde. Der Unterschiedsbetrag ist nach-

zuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung 
eine Überzahlung, so ist für die Berechnung 
des Erstattungsbetrages auf den Beitrags-
satz abzustellen, nach dem der ursprüngli-
che Beitrag entrichtet wurde. Der Erstat-
tungsbetrag ist vom Zeitpunkt der Entrich-
tung des ursprünglichen Beitrages an nach 
§ 238 AO zu verzinsen. 
 

§ 6 
Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche  €  1,02, 
b) pro m² Geschossfläche  €  3,58. 
 
§ 6 i.d.F.d. 1. Änderungssatzung vom mit Wirkung 
vom 01.04.1999: 
Satzung vom 07.11.1995: 
a) pro qm Grundstücksfläche DM 1,75 
b) pro qm Geschossfläche      DM 6,00 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 8 
Erstattung der Kosten für Grund-

stücksanschlüsse 
 
(1) Die Kosten für die Herstellung, An-
schaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung des Teils  der Grundstücksan-
schlüsse i. S. des § 3 WAS, der sich außer-
halb des öffentlichen Straßengrundes befin-
det, sind in der jeweils tatsächlich entstan-
denen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-
hens des Erstattungsanspruchs Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist. Der Erstattungsanspruch wird einen 
Monat nach Bekanntgabe des Erstattungs-
bescheids fällig. 

 
§ 9 
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Gebührenerhebung 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
Wasserversorgungseinrichtung Grund- und 
Verbrauchsgebühren. 
 

§ 10 
Grundgebühr 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenn-
durchfluss (Qn) der verwendeten Wasser-
zähler berechnet. Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend meh-
rere Wasseranschlüsse, so wird die Grund-
gebühr nach der Summe des Nenndurch-
flusses der einzelnen Wasserzähler berech-
net. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Nenndurchfluss geschätzt, 
der nötig wäre, um die mögliche Wasser-
entnahme messen zu können. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt – außer bei 
Gartenzählern - bei der Verwendung von 
Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss 
  bis   2,5 cbm/h            € 24,00/Jahr, 
  über 2,5 cbm/h            € 30,00/Jahr. 
Für Gartenwasserzähler beträgt die Grund-
gebühr bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit einem Nenndurchfluss 
  bis 2,5 cbm/h              € 12,00/Jahr, 
  über 2,5 cbm/h            € 15,00/Jahr 
 
§ 10 Abs. 2 i.d.F.d. 1. Änderungssatzung vom 
17.03.1999 mit Wirkung vom 01.04.1999. 
Satzung vom 07.11.1995: 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 
von Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
bis 2,5 cbm/h                          DM 48,00/Jahr, 
über 2,5 cbm/h                       DM 60,00/Jahr. 
 

§ 11 
Verbrauchsgebühr 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der 
Menge des aus der Wasserversorgungsein-
richtung entnommenen Wassers berechnet.  
 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch Was-
serzähler festgehalten. Er ist durch die Ge-
meinde zu schätzen, wenn 

1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
oder 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder des-
sen Ablesung nicht ermöglicht wird, o-
der 

3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür er-
geben, dass der Wasserzähler den wirk-
lichen Wasserverbrauch nicht angibt. 

 
(3) Die Gebühr beträgt 1,64 € pro Kubik-
meter entnommenen Wassers. 
 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Verbrauchsgebührenschuld entsteht 
mit dem Verbrauch. 
 
(2) Die Grundgebührenschuld entsteht 
erstmals mit dem Tag, der auf den Zeit-
punkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt. Die Gemeinde teilt dem 
Gebührenschuldner diesen Tag schriftlich 
mit. Im Übrigen entsteht die Grundgebüh-
renschuld mit dem Beginn eines jeden Ta-
ges in Höhe eines Tagesbruchteils der Jah-
resgrundgebührenschuld. 
 

§ 13 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist. Gebührenschuldner ist auch der In-
haber eines auf dem Grundstück befindli-
chen Betriebes. Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 
(1) Der Verbrauch wird jährlich abgerech-
net. Die Grund- und Verbrauchsgebühr 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1.3., 
1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres Voraus-



Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit  - 4 - 

05.08.03 - P:\0 Verfassung Verwaltung\02\Ortsrecht\863.100 BGS WAS Mth..doc 

zahlungen in Höhe eines Viertels der Jah-
resabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt die Gemeinde die Höhe der Voraus-
zahlung unter Schätzung des Jahresgesamt-
verbrauches fest. 
 

§ 15 
Mehrwertsteuer 

 
Zu den Beiträgen und Gebühren wird die 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe erhoben. 

§ 16 
Pflichten der Beitrags- und Gebühren-

schuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, der Gemeinde die für die Höhe 
der Schuld maßgeblichen Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Um-
fang dieser Veränderungen - auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unter-
lagen - Auskunft zu erteilen. 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt am 01.01.1996 in 
Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
24.09.1985 in der Fassung der 7. Ände-
rungssatzung vom 20.01.1994 außer Kraft. 
 
Martinsheim, 07.11.1995 
GEMEINDE MARTINSHEIM 
Ott, Erster Bürgermeister 
 
 
 

 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk 
Vorstehende Satzung wurde am 07.11.1995 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemein-
schaft Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen 
Amtstafeln der Gemeinde Martinsheim hingewiesen. Die Anschläge wurden am 08.11.1995 
angeheftet und am 09.12.1995 wieder abgenommen. 
 
Marktbreit, 19.02.1996 
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit 
I.A. Baumeister, Leiter der Geschäftsstelle 
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